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I. Der Vorfall (protokolliert von  am  ) 
 

Zeit/Ort/Kontext  

Vorfall  

Beteiligte (Verursacher und 

Betroffene mit Angabe der 

Klasse) 

 

Weitere Beobachter  

Erstreaktion 

 
- erfolgt durch 

 

 
 

(Name des schulischen 

Mitarbeiters/der 

Mitarbeiterin) 

 

Einordnung des Vorfalls 

(Mehrfachnennung 

möglich) 

 
o Unterrichtsstörung 

o Diskriminierung/Ausgrenzung 

o Politisch oder religiös motivierter Vorfall 

o Straftat (z. B. Verbreiten von verfassungswidrigen Zeichen) 

o Sonstiges: 

Weiterleitung des Vorfalls 

und wichtige 

Ansprechpartner zur 

weiteren Klärung 

An wen? 

Wann? 
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II. Klärungsprozess im Team 
 
Die mit dem Vorfall zunächst betraute Lehrkraft bündelt die Informationen und leitet sie weiter; es findet eine 
Absprache im Team statt. Zu diesem können fallabhängig z. B. die Klassenleitung, Fachlehrkräfte, Mitglieder der 
Schulpsychologie sowie evtl. der Schulsozialarbeit und die Schulleitung gehören. 

 
Absprache zum Vorfall innerhalb des „Klärungsteams“ 

Zusammensetzung des 

„Klärungsteams“ (Name und 

Funktion) 

 

Als wie gefährlich wird der 

Anlassfall eingeschätzt? 

 

Wie ist der Vorfall rechtlich 

einzustufen? 

(Vgl. Materialpool ➔  

Rechtssicherheit 

Straftat? 

 
o Ja 

 
Anzeige bei Polizei durch die Schulleitung am:   

 
o Nein 

Was ist über die 

Verursacherin/den 

Verursacher bekannt? 

 
Welche Motivlage wird 

vermutet? 

 

Sind weitere Vorfälle dieser 

Art an der Schule bekannt? 

 

Wurden Personen psychisch 

und/oder physisch verletzt?  

 

Liegt Sachbeschädigung vor? 

 

 

Mit wem müssen weitere 

Gespräche zur Klärung des 

Sachverhalts geführt werden? 

 

 

Wurde in der Klasse/ 

Lerngruppe diese Thematik 

bereits vertiefend behandelt? 

 

Wenn ja, von welcher 

Lehrkraft, wann und in 

welchem Fach? 
 

 

Wer soll/muss über den 

Vorfall von wem informiert 

werden? 
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III. Planungen zu den Maßnahmen 

 
Innerhalb des „Klärungsteams“ werden die Interventionsmaßnahmen festgelegt und es wird vereinbart, welche 
Maßnahmen bis wann unter wessen Federführung erledigt werden. 

 

Maßnahme Beauftragte Lehrkraft und Kurznotiz zu geplantem Inhalt Umgesetzt am/ 

umzusetzen bis 

Einzelgespräch mit der 

Verursacherin/dem 

Verursacher: 

Verdeutlichung der 

Auswirkung der Tat 

und Möglichkeiten des 
Ausgleichs 
 

  

Einzelgespräch mit 

der/dem Betroffenen: 

Möglichkeiten zur 

Unterstützung beim 

Umgang mit der 
Täterin/dem Täter 
 

  

Evtl. Einzelgespräche 

mit den 

Zeuginnen/Zeugen 

  

Intervention auf der 

Ebene der Klasse/ 

Lerngruppe: 

Planung und 

Durchführung der 

Intervention; 

Zusammenarbeit mit 

außerschulischen 

Partnern; inhaltliche 

Gestaltung der 

Intervention 
 

  

Das Kollegium 

einbeziehende 

Maßnahmen: 

Entscheidung über 

Fortbildung für 

Kollegium zu 

spezifischem Inhalt 

durch Fachpersonal, 

Organisation erfolgt 

durch Schulleitung 
 

  

Evtl. Planung eines 

Elternabends:  

Falls ja, Festlegung, wer 

für die Planung und 

Durchführung verant-

wortlich ist. 
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